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RS OGH 2017/10/24 4Ob174/17t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.2017

Norm

ABGB §365

EisbEG §18

JN §1

Rechtssatz

Wenn Vorschriften Entschädigungen vorsehen, ist dies als abschließende Ordnung der Entschädigungsfrage

anzusehen. Im Anwendungsbereich des EisbEG kann die Zulässigkeit des Rechtswegs eines klagsweise geltend

gemachten Anspruchs auf Enteignungsentschädigung nicht auf § 365 ABGB gestützt werden.
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